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Axel Schrinner
Düsseldorf

Der Verwaltungsrat der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) hat Wi-
derstand gegen den Plan der

Bundesregierung angekündigt, Gel-
der aus der Insolvenzgeldumlage in
den Bundeshaushalt umzuleiten.
„Der Verwaltungsrat hält dieses Vor-
gehen für rechtswidrig“, teilte die
BA mit. Nun wird erwartet, dass das
Gremium sich weigern wird, den mit
Auflagen versehenen BA-Haushalt
2011 in Kraft zu setzen. Die Regie-
rung müsste ihn dann per Rechtsver-
ordnung durchsetzen.

Stein des Anstoßes ist ein Trick
von Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU), mit dem er seinen

Zuschuss an die Behörde senken
will. Da die Wirtschaft besser durch
die Krise kam als gedacht, musste
die BA in diesem Jahr auch weniger
Insolvenzgeld auszahlen. Zu Jahres-
beginn 2010 war die nur von den Be-
trieben finanzierte Insolvenzgeldum-
lage noch stark erhöht worden.

Da dieses Geld nun größtenteils
unverbraucht auf den Konten der BA
schlummert, mindert es nach
Schäuble-Lesart auch deren laufen-
des Defizit – und damit den vom
Bund zugesagten Zuschuss. Gestern
stimmte das Bundeskabinett der Um-
leitung dieser 1,1 Milliarden Euro zu
und versah den BA-Etat mit einer ent-
sprechenden Auflage. Die BA wollte
das Geld ins kommende Jahr übertra-

gen. Ohne diesen Übertrag werde
sich 2011 ihr Defizit auf 5,4 Milliar-
den Euro erhöhen, rechnet die BA.
Und da sie künftig nur noch Darle-
hen vom Bund erhalten soll, müss-
ten die strittigen 1,1 Milliarden Euro
später von den Beitragszahlern neu
aufgebracht werden.

Tatsächlich braucht die BA aber
wohl insgesamt weniger Geld als ge-
dacht. Berechnungen des Kieler In-
stituts für Weltwirtschaft (IfW) für
das Handelsblatt zeigen, dass ihre
Etatdefizite unter den eigenen Prog-
nosen bleiben dürften: „Der Bund
wird am Jahresende lediglich 5,2 Mil-
liarden Euro nach Nürnberg über-
weisen müssen“, sagte IfW-Finanzex-
perte Alfred Boss. Dabei ist Schäub-

les Trick schon eingerechnet. Die Re-
gierung rechnet bisher mit 5,8 Milli-
arden Euro Zuschuss. „Die Arbeitslo-
sigkeit sinkt, die Beiträge fließen or-
dentlich und am Jahresende dürfte
es in vielen Betrieben wieder Einmal-
zahlungen geben“, sagte Boss.

Wegen der guten Konjunkturaus-
sichten erwartet das IfW auch für die
Zukunft geringere BA-Defizite.
„Nächstes Jahr macht die Arbeits-
agentur vier Milliarden Euro Minus,
2012 dann etwa zwei Milliarden
Euro“, schätzt Boss. Das wären zu-
sammen gut 1,5 Milliarden Euro we-
niger, als die BA selbst schätzt – was
sie aber nicht über den drohenden
Verlust der 1,1 Milliarden Euro Insol-
venzgeld hinwegtrösten wird.

Dietrich Creutzurg, Peter Thelen
Berlin

Das Bundesarbeitsgericht
hat gesprochen – und die
Zeitarbeitsbranche ist ver-
wirrt. Klar ist nur: Die Tarif-

gemeinschaft Christlicher Gewerk-
schaften für Zeitarbeit und Personal-
serviceagenturen (CGZP) – Spitzenor-
ganisation mehrerer Gewerkschaf-
ten – hat kein Recht, Tarifverträge zu
schließen. Doch was folgt daraus? Ge-
werkschaften wie IG Metall und Ver-
di, erbitterte Gegner der CGZP, wol-
len Zeitarbeitern nun umgehend bei
Nachforderungen gegen Firmen mit
CGZP-Tarifverträgen unterstützen.
Denn diese haben jetzt womöglich
rückblickend zu niedrige Löhne ge-
zahlt. Bis es auch darüber Klarheit
gibt, sind aber noch allerlei Fragen
zu beantworten. Ein Überblick:

>> Sind die Tarifverträge der CGZP
jetzt unwirksam?
Eventuell – rechtskräftig festgestellt
ist dies bisher aber nicht. Das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) hat vorerst
nur geurteilt, dass die CGZP gegen-
wärtig und künftig keine Tarifver-
träge schließen kann. Für die aktuel-
len Branchentarife mit CGZP-Beteili-
gung ist das aber unerheblich, weil
diese – seit 2010 – stets auch parallel
von den Einzelgewerkschaften mit
abgeschlossen wurden.

Für die Vergangenheit ist die Lage
offen. Denn unter Juristen ist um-
stritten, ob frühere Tarifverträge di-
rekt als unwirksam gelten können,
wenn die Tarifunfähigkeit der CGZP
erst später (rechtskräftig) festge-
stellt wird. Aufhellung bringt entwe-
der demnächst die schriftliche Ur-
teilsbegründung des BAG – oder ein
neues Gerichtsverfahren dazu.

>> Was passiert, wenn der Tarifver-
trag tatsächlich unwirksam war?
Laut Gesetz müssen Zeitarbeiter so
bezahlt werden wie vergleichbare

Stammkräfte, außer es gilt ein eige-
ner – wirksamer – Zeitarbeitstarif.
Andernfalls müssten betroffene Zeit-
arbeitsfirmen daher die Differenz
zum entsprechenden Stammarbei-
ter-Lohn nachzahlen. Beispiel: Ein
Zeitarbeiter war mit 6,50 Euro Brut-
to-Stundenlohn bei einem Autozu-
lieferer eingesetzt. Der Metall-Tarif
lag bei 11,50 Euro. Bleibt eine Diffe-
renz von fünf Euro pro Stunde, was
840 Euro im Monat entspricht.

>> Falls die alten CGZP–Tarife wirk-
lich unwirksam sind: Wer könnte
Ansprüche gegen betroffene Zeitar-
beitsfirmen geltend machen?
Zum einen können Zeitarbeiter die
Lohn-Differenz nachfordern. Hier
gilt im Prinzip eine Verjährungsfrist
von drei Jahren. Allerdings: Viele Ar-
beitsverträge sehen Ausschlussfris-
ten vor, die Nachforderungen gene-
rell auf drei Monate begrenzen.

Zum anderen haben die Sozialkas-
sen Anspruch auf Sozialbeiträge für
zu Unrecht nicht gezahlte Löhne –
sogar unabhängig davon, ob die Löh-
ne später fließen. Daher haben die
Sozialkassen nun eine Schlüsselrol-
le. Für sie ist auch die Verjährungs-
frist länger: in der Regel vier Jahre.

>> Welche Firmen sind betroffen?
Prinzipiell alle Firmen, die in den
Jahren 2006 bis 2009 Tarifverträge
der CGZP angewendet haben. Dies
sind Mitgliedsfirmen des Arbeitge-
berverbands AMP, der Branchenta-
rife mit der CGZP vereinbart hat.
Und das sind Firmen, die Haustarife
mit der CGZP haben oder hatten.
Schätzungen gehen von über 2 000
Firmen aus, die zusammen
280 000 Zeitarbeiter beschäftigen.

>> Um wie viel Geld geht es?
Die IG Metall schätzt, dass sich al-
lein die möglichen Ansprüche der
Sozialversicherung auf 500 Millio-
nen Euro pro Jahr addieren – für die
vergangenen vier Jahre also zwei Mil-
liarden Euro. Die eventuell nachzu-
fordernden Löhne hätten demnach
hochgerechnet im äußerten Extrem-
fall eine Summe von bis zu weiteren
drei Milliarden Euro.

>> Wie gehen die Sozialkassen vor?
Die Rentenversicherung prüft der-
zeit, ob sie schon auf der Basis des
aktuellen BAG-Urteils Beiträge nach-
fordern kann. Gegebenenfalls wird
sie die betroffenen Firmen brieflich
auffordern, auf Basis der Tariflöhne

der Stammbelegschaften die Sozial-
abgaben neu zu berechnen und ent-
sprechende Nachzahlungen zu leis-
ten. Jedes Unternehmen muss zu-
sätzlich mit einer Betriebsprüfung
durch die Rentenversicherung rech-
nen. Droht Firmen wegen der Nach-
zahlung die Insolvenz, können sie
bei den für den Beitragseinzug zu-
ständigen Krankenkassen eine Stun-
dung beantragen. Kommt es zu
Nachforderungen, werden auch die
Rentenansprüche der Zeitarbeiter
neu berechnet – und zwar unabhän-
gig davon, ob sie zu wenig gezahlten
Lohn tatsächlich einklagen.

>> Haften womöglich auch Kunden-
betriebe der Zeitarbeitsfirmen mit?
Ausgeschlossen ist das nicht. Prinzi-
piell gilt bei den Sozialbeiträgen ge-
samtschuldnerische Haftung. Kann
die Zeitarbeitsfirma nicht zahlen, ge-
raten auch ihre Kundenbetriebe ins
Visier. Zum Massenphänomen
dürfte der Durchgriff aber erst wer-
den, wenn viele Zeitarbeitsfirmen
zahlungsunfähig geworden sind.

Arbeitsagentur braucht weniger Geld von Schäuble
Das Kieler Institut für Weltwirtschaft erwartet geringeres Defizit. Die Nürnberger Behörde wehrt sich gegen die Umleitung des Insolvenzgeldes.

Teures Urteil für die Zeitarbeit
Zeitarbeiter hoffen auf
Lohn-Nachzahlungen, die
Sozialkassen prüfen
Milliarden-Forderungen.
Was die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts
konkret bedeutet.

GewerkschaftenDer Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) hat
für Teile der Zeitarbeitsbranche
Tarifverträge. Mit ihm konkurrie-
ren die christlichen Gewerkschaf-
ten – bisher vertreten durch die
Spitzenorganisation CGZP.

ArbeitgeberDer Bundesver-
band Zeitarbeit (BZA) und der In-
teressenverband IGZ haben Bran-
chentarifverträge mit dem DGB.
Der Arbeitgeberverband Mittel-
ständischer Personaldienstleis-
ter (AMP) paktiert mit der CGZP.

Alles zum Thema
Zeitarbeit: handels-
blatt.com/zeitarbeit

Zeitarbeit
Organisationen*, Angaben in Prozent

Quelle: UnternehmensangabenHandelsblatt

*Mehrfach-Mitgliedschaften möglich
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Tag der Zeitarbeit in der Agentur für Arbeit in Erfurt:Das Bundesarbeitsgericht hat ein Grundsatzurteil zur Zeitarbeit gefällt.

M
ar
tin

Sc
hu

tt
/d

pa

Finanzierungssaldo der BA
in Mrd. Euro

Prognose IfW

’10 ’11’09’08 ’12

-8,1

-4,0

-13,8

-1,1
-2,0

Quelle: BAHandelsblatt

15DONNERSTAG, 16. DEZEMBER 2010, Nr. 244 ******

Maike Telgheder, Peter Thelen
Frankfurt, Berlin

Das Gesundheitswesen wird
immer mehr zum Jobmotor
der deutschen Wirtschaft.

Trotz Wirtschaftskrise verzeichnete
die Branche im vergangenen Jahr
nach aktuellen Daten des Statisti-
schen Bundesamts den höchsten
Beschäftigungsanstieg seit 2000.
4,7 Millionen Mitarbeiter sind es in-
zwischen, 2,2 Prozent mehr als ein
Jahr zuvor und 15 Prozent mehr vor
zehn Jahren. Damit war 2009 be-
reits fast jeder neunte Arbeitneh-
mer im Gesundheitswesen tätig.

Zusätzliche Arbeitsplätze gab es
vor allem für Ärzte und medizini-
sche Fachangestellte mit einem Zu-
wachs von 73 000 Beschäftigten
(2,8 Prozent) und in der Alten-
pflege, wo binnen Jahresfrist
23 000 Arbeitnehmer mehr einge-
stellt wurden (5,8 Prozent).

Doch der Beschäftigungsboom
hat eine Kehrseite. Weil das Er-
werbspersonenpotenzial in Zu-
kunft schrumpft, fällt es Kliniken,
Pflegediensten und Pflegeheimen
immer schwerer, den wachsenden
Personalbedarf zu decken. Bereits
2025 werden nach einer Modell-
rechnung des Statistikamtes rund
152 000 Beschäftigte in den Pflege-
berufen fehlen. Schon heute haben

mehr als 90 Prozent der Arbeits-
agenturen Probleme, offene Stellen
in der Alten- und Krankenpflege zu
besetzen. Zwei Drittel der Arbeits-
agenturen berichten zudem von
Engpässen bei Ärzten.

Ohne den Einsatz angelernter
Pfleger und Zivildienstleister könn-
ten vor allem viele Pflegeheime, am-
bulante Pflegedienste und Kranken-
häuser ihre Arbeit schon heute
nicht tun. Für sie verschärfen sich
die Probleme durch die Pläne der
Bundesregierung, die Wehrpflicht
auszusetzen.

Nach einer Studie der Unterneh-
mensberatung Dr. Wieselhuber
und Partner kommen allein auf die
Krankenhäuser in Deutschland Kos-
ten in Millionenhöhe zu, wenn die
derzeit rund 13 400 Zivildienstleis-
tenden wegfallen. Selbst für den
Fall, dass jährlich 35 000 Männer

und Frauen für einen freiwilligen
Teilzeitdienst gewonnen werden
können, wie es Bundesfamilienmi-
nisterin Kristina Schröder vor-
schwebt, können nach Einschät-
zung der Unternehmensberatung
nicht sämtliche Zivildienststellen in
Krankenhäusern ersetzt werden.
Die Krankenhäuser müssten zusätz-
liches Personal einstellen.

Auf der Basis einer Reihe von Ex-
perteninterviews mit Personalma-
nagern geht die Beratungsfirma da-
von aus, dass zwei Zivildienstlei-
tende durch eine Vollzeitkraft er-
setzt werden müssten. Ohne den so
genannten Bundesfreiwilligen-
dienst entstünde eine Mehrbelas-
tung der Krankenhäuser von im-
merhin 74 Millionen Euro pro Jahr.
Die Kosten pro Behandlungsfall
würden um vier Euro steigen. Aber
selbst wenn 35 000 Freiwilligen ge-
funden würden, müssten noch
rund 4000 zusätzliche Mitarbeiter
eingestellt werden, um die ausfal-
lenden Zivildienstleistenden zu
kompensieren. Denn die Freiwilli-
gen arbeiten nur in Teilzeit. Auf die
Kliniken kämen dann immer noch
zusätzliche Kosten von mehr als 30
Millionen Euro zu. „Viele Kranken-
häuser werden es sich nicht leisten
können, diese neuen Stellen zu
schaffen“, so das Fazit der Studie.

Rüdiger Scheidges
Berlin

Ohne Klarheit über die Kosten-
frage hat die Koalition die
heftig umstrittene Bundes-

wehrreform beschlossen. Die Wehr-
pflicht wird ausgesetzt, die Zahl der
Soldaten von 250 000 auf „bis zu"
185 000 verkleinert. Die Wehr-
pflicht wird aufgehoben, bereits ab
1. März werden nur noch Freiwillige
eingezogen. Der freiwillige Dienst
dauert zwischen zwölf und 23 Mo-
naten. Bis zu 15 000 Freiwillige sol-
len pro Jahr eingegliedert werden.

Der Bundestag beschloss damit
die radikalste Reform der Bundes-
wehr seit ihrem Bestehen im Jahre
1957. Intern ist die Reform hart um-
stritten. Verteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
soll 8,4 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2014 einsparen. Mit der jetzt be-
schlossenen Reform ist dieses Ziel
jedoch nicht vereinbar, stimmen Ex-
perten und Verteidigungspolitiker
der Opposition überein. „Die Re-
form ist eine Wundertüte. Keiner
weiß, was auf die Soldaten zu-
kommt“, sagte der SPD-Verteidi-
gungsexperte Hans-Peter Bartels

dem Handelsblatt. Das Kabinett
habe hohe Einsparungen beschlos-
sen – aber eben auch eine noch
große Truppenstärke. „Beides geht
nicht zusammen. Damit aber ist
auch alles andere der Reform in
Frage gestellt.“

Guttenberg hatte deshalb schon
eine Erhöhung des Budgets anvi-
siert, doch Finanzminister
Schäuble beharrt auf seinem Spar-
kurs. Unklar ist auch die weitere Zu-
kunft der Standorte wie auch des
Rüstungsprogramm. Ex-Generalin-
spekteur Harald Kujat bezweifelt zu-
dem, dass die Wehrpflicht nur aus-
gesetzt und nicht doch de facto ab-
geschafft werde. Wegen der nötigen
Ausbildungszeit „brächte die Wehr-
pflicht in Krisensituationen nichts",
kommentierte er gestern. Gutten-
berg hat bisher noch keine Pläne er-
kennen lassen, wie die dezimierte
Bundeswehr in Zukunft die interna-
tionalen Bündnis-Verpflichtungen
wahrnehmen soll.

Angesichts der Unwägbarkeit von
Guttenbergs Planung räumte FDP-
Verteidigungsexpertin Elke Hoff
gestern ein, die Einsparziele
bräuchten „mehr Zeit" als geplant.

Jobmotor Gesundheitsbranche
Starker Beschäftigungsanstieg. Ende der Wehrpflicht reißt weitere Löcher.

„Bundeswehrreform
ist eineWundertüte“
Die Koalition beschließt das Ende der Wehrpflicht und
die Verkleinerung der Bundeswehr. SPD übt Kritik.

4,7Mio.
Arbeitnehmer sind im
Gesundheitswesen tätig.
Die Zahl der Beschäftigen
in der Branche stieg in
zehn Jahren um 15 Prozent.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Axel Schrinner
Düsseldorf

Der Verwaltungsrat der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) hat Wi-
derstand gegen den Plan der

Bundesregierung angekündigt, Gel-
der aus der Insolvenzgeldumlage in
den Bundeshaushalt umzuleiten.
„Der Verwaltungsrat hält dieses Vor-
gehen für rechtswidrig“, teilte die
BA mit. Nun wird erwartet, dass das
Gremium sich weigern wird, den mit
Auflagen versehenen BA-Haushalt
2011 in Kraft zu setzen. Die Regie-
rung müsste ihn dann per Rechtsver-
ordnung durchsetzen.

Stein des Anstoßes ist ein Trick
von Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU), mit dem er seinen

Zuschuss an die Behörde senken
will. Da die Wirtschaft besser durch
die Krise kam als gedacht, musste
die BA in diesem Jahr auch weniger
Insolvenzgeld auszahlen. Zu Jahres-
beginn 2010 war die nur von den Be-
trieben finanzierte Insolvenzgeldum-
lage noch stark erhöht worden.

Da dieses Geld nun größtenteils
unverbraucht auf den Konten der BA
schlummert, mindert es nach
Schäuble-Lesart auch deren laufen-
des Defizit – und damit den vom
Bund zugesagten Zuschuss. Gestern
stimmte das Bundeskabinett der Um-
leitung dieser 1,1 Milliarden Euro zu
und versah den BA-Etat mit einer ent-
sprechenden Auflage. Die BA wollte
das Geld ins kommende Jahr übertra-

gen. Ohne diesen Übertrag werde
sich 2011 ihr Defizit auf 5,4 Milliar-
den Euro erhöhen, rechnet die BA.
Und da sie künftig nur noch Darle-
hen vom Bund erhalten soll, müss-
ten die strittigen 1,1 Milliarden Euro
später von den Beitragszahlern neu
aufgebracht werden.

Tatsächlich braucht die BA aber
wohl insgesamt weniger Geld als ge-
dacht. Berechnungen des Kieler In-
stituts für Weltwirtschaft (IfW) für
das Handelsblatt zeigen, dass ihre
Etatdefizite unter den eigenen Prog-
nosen bleiben dürften: „Der Bund
wird am Jahresende lediglich 5,2 Mil-
liarden Euro nach Nürnberg über-
weisen müssen“, sagte IfW-Finanzex-
perte Alfred Boss. Dabei ist Schäub-

les Trick schon eingerechnet. Die Re-
gierung rechnet bisher mit 5,8 Milli-
arden Euro Zuschuss. „Die Arbeitslo-
sigkeit sinkt, die Beiträge fließen or-
dentlich und am Jahresende dürfte
es in vielen Betrieben wieder Einmal-
zahlungen geben“, sagte Boss.

Wegen der guten Konjunkturaus-
sichten erwartet das IfW auch für die
Zukunft geringere BA-Defizite.
„Nächstes Jahr macht die Arbeits-
agentur vier Milliarden Euro Minus,
2012 dann etwa zwei Milliarden
Euro“, schätzt Boss. Das wären zu-
sammen gut 1,5 Milliarden Euro we-
niger, als die BA selbst schätzt – was
sie aber nicht über den drohenden
Verlust der 1,1 Milliarden Euro Insol-
venzgeld hinwegtrösten wird.

Dietrich Creutzurg, Peter Thelen
Berlin

Das Bundesarbeitsgericht
hat gesprochen – und die
Zeitarbeitsbranche ist ver-
wirrt. Klar ist nur: Die Tarif-

gemeinschaft Christlicher Gewerk-
schaften für Zeitarbeit und Personal-
serviceagenturen (CGZP) – Spitzenor-
ganisation mehrerer Gewerkschaf-
ten – hat kein Recht, Tarifverträge zu
schließen. Doch was folgt daraus? Ge-
werkschaften wie IG Metall und Ver-
di, erbitterte Gegner der CGZP, wol-
len Zeitarbeitern nun umgehend bei
Nachforderungen gegen Firmen mit
CGZP-Tarifverträgen unterstützen.
Denn diese haben jetzt womöglich
rückblickend zu niedrige Löhne ge-
zahlt. Bis es auch darüber Klarheit
gibt, sind aber noch allerlei Fragen
zu beantworten. Ein Überblick:

>> Sind die Tarifverträge der CGZP
jetzt unwirksam?
Eventuell – rechtskräftig festgestellt
ist dies bisher aber nicht. Das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) hat vorerst
nur geurteilt, dass die CGZP gegen-
wärtig und künftig keine Tarifver-
träge schließen kann. Für die aktuel-
len Branchentarife mit CGZP-Beteili-
gung ist das aber unerheblich, weil
diese – seit 2010 – stets auch parallel
von den Einzelgewerkschaften mit
abgeschlossen wurden.

Für die Vergangenheit ist die Lage
offen. Denn unter Juristen ist um-
stritten, ob frühere Tarifverträge di-
rekt als unwirksam gelten können,
wenn die Tarifunfähigkeit der CGZP
erst später (rechtskräftig) festge-
stellt wird. Aufhellung bringt entwe-
der demnächst die schriftliche Ur-
teilsbegründung des BAG – oder ein
neues Gerichtsverfahren dazu.

>> Was passiert, wenn der Tarifver-
trag tatsächlich unwirksam war?
Laut Gesetz müssen Zeitarbeiter so
bezahlt werden wie vergleichbare

Stammkräfte, außer es gilt ein eige-
ner – wirksamer – Zeitarbeitstarif.
Andernfalls müssten betroffene Zeit-
arbeitsfirmen daher die Differenz
zum entsprechenden Stammarbei-
ter-Lohn nachzahlen. Beispiel: Ein
Zeitarbeiter war mit 6,50 Euro Brut-
to-Stundenlohn bei einem Autozu-
lieferer eingesetzt. Der Metall-Tarif
lag bei 11,50 Euro. Bleibt eine Diffe-
renz von fünf Euro pro Stunde, was
840 Euro im Monat entspricht.

>> Falls die alten CGZP–Tarife wirk-
lich unwirksam sind: Wer könnte
Ansprüche gegen betroffene Zeitar-
beitsfirmen geltend machen?
Zum einen können Zeitarbeiter die
Lohn-Differenz nachfordern. Hier
gilt im Prinzip eine Verjährungsfrist
von drei Jahren. Allerdings: Viele Ar-
beitsverträge sehen Ausschlussfris-
ten vor, die Nachforderungen gene-
rell auf drei Monate begrenzen.

Zum anderen haben die Sozialkas-
sen Anspruch auf Sozialbeiträge für
zu Unrecht nicht gezahlte Löhne –
sogar unabhängig davon, ob die Löh-
ne später fließen. Daher haben die
Sozialkassen nun eine Schlüsselrol-
le. Für sie ist auch die Verjährungs-
frist länger: in der Regel vier Jahre.

>> Welche Firmen sind betroffen?
Prinzipiell alle Firmen, die in den
Jahren 2006 bis 2009 Tarifverträge
der CGZP angewendet haben. Dies
sind Mitgliedsfirmen des Arbeitge-
berverbands AMP, der Branchenta-
rife mit der CGZP vereinbart hat.
Und das sind Firmen, die Haustarife
mit der CGZP haben oder hatten.
Schätzungen gehen von über 2 000
Firmen aus, die zusammen
280 000 Zeitarbeiter beschäftigen.

>> Um wie viel Geld geht es?
Die IG Metall schätzt, dass sich al-
lein die möglichen Ansprüche der
Sozialversicherung auf 500 Millio-
nen Euro pro Jahr addieren – für die
vergangenen vier Jahre also zwei Mil-
liarden Euro. Die eventuell nachzu-
fordernden Löhne hätten demnach
hochgerechnet im äußerten Extrem-
fall eine Summe von bis zu weiteren
drei Milliarden Euro.

>> Wie gehen die Sozialkassen vor?
Die Rentenversicherung prüft der-
zeit, ob sie schon auf der Basis des
aktuellen BAG-Urteils Beiträge nach-
fordern kann. Gegebenenfalls wird
sie die betroffenen Firmen brieflich
auffordern, auf Basis der Tariflöhne

der Stammbelegschaften die Sozial-
abgaben neu zu berechnen und ent-
sprechende Nachzahlungen zu leis-
ten. Jedes Unternehmen muss zu-
sätzlich mit einer Betriebsprüfung
durch die Rentenversicherung rech-
nen. Droht Firmen wegen der Nach-
zahlung die Insolvenz, können sie
bei den für den Beitragseinzug zu-
ständigen Krankenkassen eine Stun-
dung beantragen. Kommt es zu
Nachforderungen, werden auch die
Rentenansprüche der Zeitarbeiter
neu berechnet – und zwar unabhän-
gig davon, ob sie zu wenig gezahlten
Lohn tatsächlich einklagen.

>> Haften womöglich auch Kunden-
betriebe der Zeitarbeitsfirmen mit?
Ausgeschlossen ist das nicht. Prinzi-
piell gilt bei den Sozialbeiträgen ge-
samtschuldnerische Haftung. Kann
die Zeitarbeitsfirma nicht zahlen, ge-
raten auch ihre Kundenbetriebe ins
Visier. Zum Massenphänomen
dürfte der Durchgriff aber erst wer-
den, wenn viele Zeitarbeitsfirmen
zahlungsunfähig geworden sind.

Arbeitsagentur braucht weniger Geld von Schäuble
Das Kieler Institut für Weltwirtschaft erwartet geringeres Defizit. Die Nürnberger Behörde wehrt sich gegen die Umleitung des Insolvenzgeldes.

Teures Urteil für die Zeitarbeit
Zeitarbeiter hoffen auf
Lohn-Nachzahlungen, die
Sozialkassen prüfen
Milliarden-Forderungen.
Was die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts
konkret bedeutet.

GewerkschaftenDer Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) hat
für Teile der Zeitarbeitsbranche
Tarifverträge. Mit ihm konkurrie-
ren die christlichen Gewerkschaf-
ten – bisher vertreten durch die
Spitzenorganisation CGZP.

ArbeitgeberDer Bundesver-
band Zeitarbeit (BZA) und der In-
teressenverband IGZ haben Bran-
chentarifverträge mit dem DGB.
Der Arbeitgeberverband Mittel-
ständischer Personaldienstleis-
ter (AMP) paktiert mit der CGZP.

Alles zum Thema
Zeitarbeit: handels-
blatt.com/zeitarbeit

Zeitarbeit
Organisationen*, Angaben in Prozent

Quelle: UnternehmensangabenHandelsblatt

*Mehrfach-Mitgliedschaften möglich

14,7
AMP

36
sonstige
z.B. Firmen
mit Haus-
tarifvertrag

22,7
IGZ

26,6
BZAgesamt

7500
Zeitarbeits-

firmen

AKTEURE

Tag der Zeitarbeit in der Agentur für Arbeit in Erfurt:Das Bundesarbeitsgericht hat ein Grundsatzurteil zur Zeitarbeit gefällt.
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Maike Telgheder, Peter Thelen
Frankfurt, Berlin

Das Gesundheitswesen wird
immer mehr zum Jobmotor
der deutschen Wirtschaft.

Trotz Wirtschaftskrise verzeichnete
die Branche im vergangenen Jahr
nach aktuellen Daten des Statisti-
schen Bundesamts den höchsten
Beschäftigungsanstieg seit 2000.
4,7 Millionen Mitarbeiter sind es in-
zwischen, 2,2 Prozent mehr als ein
Jahr zuvor und 15 Prozent mehr vor
zehn Jahren. Damit war 2009 be-
reits fast jeder neunte Arbeitneh-
mer im Gesundheitswesen tätig.

Zusätzliche Arbeitsplätze gab es
vor allem für Ärzte und medizini-
sche Fachangestellte mit einem Zu-
wachs von 73 000 Beschäftigten
(2,8 Prozent) und in der Alten-
pflege, wo binnen Jahresfrist
23 000 Arbeitnehmer mehr einge-
stellt wurden (5,8 Prozent).

Doch der Beschäftigungsboom
hat eine Kehrseite. Weil das Er-
werbspersonenpotenzial in Zu-
kunft schrumpft, fällt es Kliniken,
Pflegediensten und Pflegeheimen
immer schwerer, den wachsenden
Personalbedarf zu decken. Bereits
2025 werden nach einer Modell-
rechnung des Statistikamtes rund
152 000 Beschäftigte in den Pflege-
berufen fehlen. Schon heute haben

mehr als 90 Prozent der Arbeits-
agenturen Probleme, offene Stellen
in der Alten- und Krankenpflege zu
besetzen. Zwei Drittel der Arbeits-
agenturen berichten zudem von
Engpässen bei Ärzten.

Ohne den Einsatz angelernter
Pfleger und Zivildienstleister könn-
ten vor allem viele Pflegeheime, am-
bulante Pflegedienste und Kranken-
häuser ihre Arbeit schon heute
nicht tun. Für sie verschärfen sich
die Probleme durch die Pläne der
Bundesregierung, die Wehrpflicht
auszusetzen.

Nach einer Studie der Unterneh-
mensberatung Dr. Wieselhuber
und Partner kommen allein auf die
Krankenhäuser in Deutschland Kos-
ten in Millionenhöhe zu, wenn die
derzeit rund 13 400 Zivildienstleis-
tenden wegfallen. Selbst für den
Fall, dass jährlich 35 000 Männer

und Frauen für einen freiwilligen
Teilzeitdienst gewonnen werden
können, wie es Bundesfamilienmi-
nisterin Kristina Schröder vor-
schwebt, können nach Einschät-
zung der Unternehmensberatung
nicht sämtliche Zivildienststellen in
Krankenhäusern ersetzt werden.
Die Krankenhäuser müssten zusätz-
liches Personal einstellen.

Auf der Basis einer Reihe von Ex-
perteninterviews mit Personalma-
nagern geht die Beratungsfirma da-
von aus, dass zwei Zivildienstlei-
tende durch eine Vollzeitkraft er-
setzt werden müssten. Ohne den so
genannten Bundesfreiwilligen-
dienst entstünde eine Mehrbelas-
tung der Krankenhäuser von im-
merhin 74 Millionen Euro pro Jahr.
Die Kosten pro Behandlungsfall
würden um vier Euro steigen. Aber
selbst wenn 35 000 Freiwilligen ge-
funden würden, müssten noch
rund 4000 zusätzliche Mitarbeiter
eingestellt werden, um die ausfal-
lenden Zivildienstleistenden zu
kompensieren. Denn die Freiwilli-
gen arbeiten nur in Teilzeit. Auf die
Kliniken kämen dann immer noch
zusätzliche Kosten von mehr als 30
Millionen Euro zu. „Viele Kranken-
häuser werden es sich nicht leisten
können, diese neuen Stellen zu
schaffen“, so das Fazit der Studie.

Rüdiger Scheidges
Berlin

Ohne Klarheit über die Kosten-
frage hat die Koalition die
heftig umstrittene Bundes-

wehrreform beschlossen. Die Wehr-
pflicht wird ausgesetzt, die Zahl der
Soldaten von 250 000 auf „bis zu"
185 000 verkleinert. Die Wehr-
pflicht wird aufgehoben, bereits ab
1. März werden nur noch Freiwillige
eingezogen. Der freiwillige Dienst
dauert zwischen zwölf und 23 Mo-
naten. Bis zu 15 000 Freiwillige sol-
len pro Jahr eingegliedert werden.

Der Bundestag beschloss damit
die radikalste Reform der Bundes-
wehr seit ihrem Bestehen im Jahre
1957. Intern ist die Reform hart um-
stritten. Verteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
soll 8,4 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2014 einsparen. Mit der jetzt be-
schlossenen Reform ist dieses Ziel
jedoch nicht vereinbar, stimmen Ex-
perten und Verteidigungspolitiker
der Opposition überein. „Die Re-
form ist eine Wundertüte. Keiner
weiß, was auf die Soldaten zu-
kommt“, sagte der SPD-Verteidi-
gungsexperte Hans-Peter Bartels

dem Handelsblatt. Das Kabinett
habe hohe Einsparungen beschlos-
sen – aber eben auch eine noch
große Truppenstärke. „Beides geht
nicht zusammen. Damit aber ist
auch alles andere der Reform in
Frage gestellt.“

Guttenberg hatte deshalb schon
eine Erhöhung des Budgets anvi-
siert, doch Finanzminister
Schäuble beharrt auf seinem Spar-
kurs. Unklar ist auch die weitere Zu-
kunft der Standorte wie auch des
Rüstungsprogramm. Ex-Generalin-
spekteur Harald Kujat bezweifelt zu-
dem, dass die Wehrpflicht nur aus-
gesetzt und nicht doch de facto ab-
geschafft werde. Wegen der nötigen
Ausbildungszeit „brächte die Wehr-
pflicht in Krisensituationen nichts",
kommentierte er gestern. Gutten-
berg hat bisher noch keine Pläne er-
kennen lassen, wie die dezimierte
Bundeswehr in Zukunft die interna-
tionalen Bündnis-Verpflichtungen
wahrnehmen soll.

Angesichts der Unwägbarkeit von
Guttenbergs Planung räumte FDP-
Verteidigungsexpertin Elke Hoff
gestern ein, die Einsparziele
bräuchten „mehr Zeit" als geplant.

Jobmotor Gesundheitsbranche
Starker Beschäftigungsanstieg. Ende der Wehrpflicht reißt weitere Löcher.

„Bundeswehrreform
ist eineWundertüte“
Die Koalition beschließt das Ende der Wehrpflicht und
die Verkleinerung der Bundeswehr. SPD übt Kritik.

4,7Mio.
Arbeitnehmer sind im
Gesundheitswesen tätig.
Die Zahl der Beschäftigen
in der Branche stieg in
zehn Jahren um 15 Prozent.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Axel Schrinner
Düsseldorf

Der Verwaltungsrat der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) hat Wi-
derstand gegen den Plan der

Bundesregierung angekündigt, Gel-
der aus der Insolvenzgeldumlage in
den Bundeshaushalt umzuleiten.
„Der Verwaltungsrat hält dieses Vor-
gehen für rechtswidrig“, teilte die
BA mit. Nun wird erwartet, dass das
Gremium sich weigern wird, den mit
Auflagen versehenen BA-Haushalt
2011 in Kraft zu setzen. Die Regie-
rung müsste ihn dann per Rechtsver-
ordnung durchsetzen.

Stein des Anstoßes ist ein Trick
von Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU), mit dem er seinen

Zuschuss an die Behörde senken
will. Da die Wirtschaft besser durch
die Krise kam als gedacht, musste
die BA in diesem Jahr auch weniger
Insolvenzgeld auszahlen. Zu Jahres-
beginn 2010 war die nur von den Be-
trieben finanzierte Insolvenzgeldum-
lage noch stark erhöht worden.

Da dieses Geld nun größtenteils
unverbraucht auf den Konten der BA
schlummert, mindert es nach
Schäuble-Lesart auch deren laufen-
des Defizit – und damit den vom
Bund zugesagten Zuschuss. Gestern
stimmte das Bundeskabinett der Um-
leitung dieser 1,1 Milliarden Euro zu
und versah den BA-Etat mit einer ent-
sprechenden Auflage. Die BA wollte
das Geld ins kommende Jahr übertra-

gen. Ohne diesen Übertrag werde
sich 2011 ihr Defizit auf 5,4 Milliar-
den Euro erhöhen, rechnet die BA.
Und da sie künftig nur noch Darle-
hen vom Bund erhalten soll, müss-
ten die strittigen 1,1 Milliarden Euro
später von den Beitragszahlern neu
aufgebracht werden.

Tatsächlich braucht die BA aber
wohl insgesamt weniger Geld als ge-
dacht. Berechnungen des Kieler In-
stituts für Weltwirtschaft (IfW) für
das Handelsblatt zeigen, dass ihre
Etatdefizite unter den eigenen Prog-
nosen bleiben dürften: „Der Bund
wird am Jahresende lediglich 5,2 Mil-
liarden Euro nach Nürnberg über-
weisen müssen“, sagte IfW-Finanzex-
perte Alfred Boss. Dabei ist Schäub-

les Trick schon eingerechnet. Die Re-
gierung rechnet bisher mit 5,8 Milli-
arden Euro Zuschuss. „Die Arbeitslo-
sigkeit sinkt, die Beiträge fließen or-
dentlich und am Jahresende dürfte
es in vielen Betrieben wieder Einmal-
zahlungen geben“, sagte Boss.

Wegen der guten Konjunkturaus-
sichten erwartet das IfW auch für die
Zukunft geringere BA-Defizite.
„Nächstes Jahr macht die Arbeits-
agentur vier Milliarden Euro Minus,
2012 dann etwa zwei Milliarden
Euro“, schätzt Boss. Das wären zu-
sammen gut 1,5 Milliarden Euro we-
niger, als die BA selbst schätzt – was
sie aber nicht über den drohenden
Verlust der 1,1 Milliarden Euro Insol-
venzgeld hinwegtrösten wird.

Dietrich Creutzurg, Peter Thelen
Berlin

Das Bundesarbeitsgericht
hat gesprochen – und die
Zeitarbeitsbranche ist ver-
wirrt. Klar ist nur: Die Tarif-

gemeinschaft Christlicher Gewerk-
schaften für Zeitarbeit und Personal-
serviceagenturen (CGZP) – Spitzenor-
ganisation mehrerer Gewerkschaf-
ten – hat kein Recht, Tarifverträge zu
schließen. Doch was folgt daraus? Ge-
werkschaften wie IG Metall und Ver-
di, erbitterte Gegner der CGZP, wol-
len Zeitarbeitern nun umgehend bei
Nachforderungen gegen Firmen mit
CGZP-Tarifverträgen unterstützen.
Denn diese haben jetzt womöglich
rückblickend zu niedrige Löhne ge-
zahlt. Bis es auch darüber Klarheit
gibt, sind aber noch allerlei Fragen
zu beantworten. Ein Überblick:

>> Sind die Tarifverträge der CGZP
jetzt unwirksam?
Eventuell – rechtskräftig festgestellt
ist dies bisher aber nicht. Das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) hat vorerst
nur geurteilt, dass die CGZP gegen-
wärtig und künftig keine Tarifver-
träge schließen kann. Für die aktuel-
len Branchentarife mit CGZP-Beteili-
gung ist das aber unerheblich, weil
diese – seit 2010 – stets auch parallel
von den Einzelgewerkschaften mit
abgeschlossen wurden.

Für die Vergangenheit ist die Lage
offen. Denn unter Juristen ist um-
stritten, ob frühere Tarifverträge di-
rekt als unwirksam gelten können,
wenn die Tarifunfähigkeit der CGZP
erst später (rechtskräftig) festge-
stellt wird. Aufhellung bringt entwe-
der demnächst die schriftliche Ur-
teilsbegründung des BAG – oder ein
neues Gerichtsverfahren dazu.

>> Was passiert, wenn der Tarifver-
trag tatsächlich unwirksam war?
Laut Gesetz müssen Zeitarbeiter so
bezahlt werden wie vergleichbare

Stammkräfte, außer es gilt ein eige-
ner – wirksamer – Zeitarbeitstarif.
Andernfalls müssten betroffene Zeit-
arbeitsfirmen daher die Differenz
zum entsprechenden Stammarbei-
ter-Lohn nachzahlen. Beispiel: Ein
Zeitarbeiter war mit 6,50 Euro Brut-
to-Stundenlohn bei einem Autozu-
lieferer eingesetzt. Der Metall-Tarif
lag bei 11,50 Euro. Bleibt eine Diffe-
renz von fünf Euro pro Stunde, was
840 Euro im Monat entspricht.

>> Falls die alten CGZP–Tarife wirk-
lich unwirksam sind: Wer könnte
Ansprüche gegen betroffene Zeitar-
beitsfirmen geltend machen?
Zum einen können Zeitarbeiter die
Lohn-Differenz nachfordern. Hier
gilt im Prinzip eine Verjährungsfrist
von drei Jahren. Allerdings: Viele Ar-
beitsverträge sehen Ausschlussfris-
ten vor, die Nachforderungen gene-
rell auf drei Monate begrenzen.

Zum anderen haben die Sozialkas-
sen Anspruch auf Sozialbeiträge für
zu Unrecht nicht gezahlte Löhne –
sogar unabhängig davon, ob die Löh-
ne später fließen. Daher haben die
Sozialkassen nun eine Schlüsselrol-
le. Für sie ist auch die Verjährungs-
frist länger: in der Regel vier Jahre.

>> Welche Firmen sind betroffen?
Prinzipiell alle Firmen, die in den
Jahren 2006 bis 2009 Tarifverträge
der CGZP angewendet haben. Dies
sind Mitgliedsfirmen des Arbeitge-
berverbands AMP, der Branchenta-
rife mit der CGZP vereinbart hat.
Und das sind Firmen, die Haustarife
mit der CGZP haben oder hatten.
Schätzungen gehen von über 2 000
Firmen aus, die zusammen
280 000 Zeitarbeiter beschäftigen.

>> Um wie viel Geld geht es?
Die IG Metall schätzt, dass sich al-
lein die möglichen Ansprüche der
Sozialversicherung auf 500 Millio-
nen Euro pro Jahr addieren – für die
vergangenen vier Jahre also zwei Mil-
liarden Euro. Die eventuell nachzu-
fordernden Löhne hätten demnach
hochgerechnet im äußerten Extrem-
fall eine Summe von bis zu weiteren
drei Milliarden Euro.

>> Wie gehen die Sozialkassen vor?
Die Rentenversicherung prüft der-
zeit, ob sie schon auf der Basis des
aktuellen BAG-Urteils Beiträge nach-
fordern kann. Gegebenenfalls wird
sie die betroffenen Firmen brieflich
auffordern, auf Basis der Tariflöhne

der Stammbelegschaften die Sozial-
abgaben neu zu berechnen und ent-
sprechende Nachzahlungen zu leis-
ten. Jedes Unternehmen muss zu-
sätzlich mit einer Betriebsprüfung
durch die Rentenversicherung rech-
nen. Droht Firmen wegen der Nach-
zahlung die Insolvenz, können sie
bei den für den Beitragseinzug zu-
ständigen Krankenkassen eine Stun-
dung beantragen. Kommt es zu
Nachforderungen, werden auch die
Rentenansprüche der Zeitarbeiter
neu berechnet – und zwar unabhän-
gig davon, ob sie zu wenig gezahlten
Lohn tatsächlich einklagen.

>> Haften womöglich auch Kunden-
betriebe der Zeitarbeitsfirmen mit?
Ausgeschlossen ist das nicht. Prinzi-
piell gilt bei den Sozialbeiträgen ge-
samtschuldnerische Haftung. Kann
die Zeitarbeitsfirma nicht zahlen, ge-
raten auch ihre Kundenbetriebe ins
Visier. Zum Massenphänomen
dürfte der Durchgriff aber erst wer-
den, wenn viele Zeitarbeitsfirmen
zahlungsunfähig geworden sind.

Arbeitsagentur braucht weniger Geld von Schäuble
Das Kieler Institut für Weltwirtschaft erwartet geringeres Defizit. Die Nürnberger Behörde wehrt sich gegen die Umleitung des Insolvenzgeldes.

Teures Urteil für die Zeitarbeit
Zeitarbeiter hoffen auf
Lohn-Nachzahlungen, die
Sozialkassen prüfen
Milliarden-Forderungen.
Was die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts
konkret bedeutet.

GewerkschaftenDer Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) hat
für Teile der Zeitarbeitsbranche
Tarifverträge. Mit ihm konkurrie-
ren die christlichen Gewerkschaf-
ten – bisher vertreten durch die
Spitzenorganisation CGZP.

ArbeitgeberDer Bundesver-
band Zeitarbeit (BZA) und der In-
teressenverband IGZ haben Bran-
chentarifverträge mit dem DGB.
Der Arbeitgeberverband Mittel-
ständischer Personaldienstleis-
ter (AMP) paktiert mit der CGZP.

Alles zum Thema
Zeitarbeit: handels-
blatt.com/zeitarbeit

Zeitarbeit
Organisationen*, Angaben in Prozent

Quelle: UnternehmensangabenHandelsblatt

*Mehrfach-Mitgliedschaften möglich
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Tag der Zeitarbeit in der Agentur für Arbeit in Erfurt:Das Bundesarbeitsgericht hat ein Grundsatzurteil zur Zeitarbeit gefällt.
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Maike Telgheder, Peter Thelen
Frankfurt, Berlin

Das Gesundheitswesen wird
immer mehr zum Jobmotor
der deutschen Wirtschaft.

Trotz Wirtschaftskrise verzeichnete
die Branche im vergangenen Jahr
nach aktuellen Daten des Statisti-
schen Bundesamts den höchsten
Beschäftigungsanstieg seit 2000.
4,7 Millionen Mitarbeiter sind es in-
zwischen, 2,2 Prozent mehr als ein
Jahr zuvor und 15 Prozent mehr vor
zehn Jahren. Damit war 2009 be-
reits fast jeder neunte Arbeitneh-
mer im Gesundheitswesen tätig.

Zusätzliche Arbeitsplätze gab es
vor allem für Ärzte und medizini-
sche Fachangestellte mit einem Zu-
wachs von 73 000 Beschäftigten
(2,8 Prozent) und in der Alten-
pflege, wo binnen Jahresfrist
23 000 Arbeitnehmer mehr einge-
stellt wurden (5,8 Prozent).

Doch der Beschäftigungsboom
hat eine Kehrseite. Weil das Er-
werbspersonenpotenzial in Zu-
kunft schrumpft, fällt es Kliniken,
Pflegediensten und Pflegeheimen
immer schwerer, den wachsenden
Personalbedarf zu decken. Bereits
2025 werden nach einer Modell-
rechnung des Statistikamtes rund
152 000 Beschäftigte in den Pflege-
berufen fehlen. Schon heute haben

mehr als 90 Prozent der Arbeits-
agenturen Probleme, offene Stellen
in der Alten- und Krankenpflege zu
besetzen. Zwei Drittel der Arbeits-
agenturen berichten zudem von
Engpässen bei Ärzten.

Ohne den Einsatz angelernter
Pfleger und Zivildienstleister könn-
ten vor allem viele Pflegeheime, am-
bulante Pflegedienste und Kranken-
häuser ihre Arbeit schon heute
nicht tun. Für sie verschärfen sich
die Probleme durch die Pläne der
Bundesregierung, die Wehrpflicht
auszusetzen.

Nach einer Studie der Unterneh-
mensberatung Dr. Wieselhuber
und Partner kommen allein auf die
Krankenhäuser in Deutschland Kos-
ten in Millionenhöhe zu, wenn die
derzeit rund 13 400 Zivildienstleis-
tenden wegfallen. Selbst für den
Fall, dass jährlich 35 000 Männer

und Frauen für einen freiwilligen
Teilzeitdienst gewonnen werden
können, wie es Bundesfamilienmi-
nisterin Kristina Schröder vor-
schwebt, können nach Einschät-
zung der Unternehmensberatung
nicht sämtliche Zivildienststellen in
Krankenhäusern ersetzt werden.
Die Krankenhäuser müssten zusätz-
liches Personal einstellen.

Auf der Basis einer Reihe von Ex-
perteninterviews mit Personalma-
nagern geht die Beratungsfirma da-
von aus, dass zwei Zivildienstlei-
tende durch eine Vollzeitkraft er-
setzt werden müssten. Ohne den so
genannten Bundesfreiwilligen-
dienst entstünde eine Mehrbelas-
tung der Krankenhäuser von im-
merhin 74 Millionen Euro pro Jahr.
Die Kosten pro Behandlungsfall
würden um vier Euro steigen. Aber
selbst wenn 35 000 Freiwilligen ge-
funden würden, müssten noch
rund 4000 zusätzliche Mitarbeiter
eingestellt werden, um die ausfal-
lenden Zivildienstleistenden zu
kompensieren. Denn die Freiwilli-
gen arbeiten nur in Teilzeit. Auf die
Kliniken kämen dann immer noch
zusätzliche Kosten von mehr als 30
Millionen Euro zu. „Viele Kranken-
häuser werden es sich nicht leisten
können, diese neuen Stellen zu
schaffen“, so das Fazit der Studie.

Rüdiger Scheidges
Berlin

Ohne Klarheit über die Kosten-
frage hat die Koalition die
heftig umstrittene Bundes-

wehrreform beschlossen. Die Wehr-
pflicht wird ausgesetzt, die Zahl der
Soldaten von 250 000 auf „bis zu"
185 000 verkleinert. Die Wehr-
pflicht wird aufgehoben, bereits ab
1. März werden nur noch Freiwillige
eingezogen. Der freiwillige Dienst
dauert zwischen zwölf und 23 Mo-
naten. Bis zu 15 000 Freiwillige sol-
len pro Jahr eingegliedert werden.

Der Bundestag beschloss damit
die radikalste Reform der Bundes-
wehr seit ihrem Bestehen im Jahre
1957. Intern ist die Reform hart um-
stritten. Verteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
soll 8,4 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2014 einsparen. Mit der jetzt be-
schlossenen Reform ist dieses Ziel
jedoch nicht vereinbar, stimmen Ex-
perten und Verteidigungspolitiker
der Opposition überein. „Die Re-
form ist eine Wundertüte. Keiner
weiß, was auf die Soldaten zu-
kommt“, sagte der SPD-Verteidi-
gungsexperte Hans-Peter Bartels

dem Handelsblatt. Das Kabinett
habe hohe Einsparungen beschlos-
sen – aber eben auch eine noch
große Truppenstärke. „Beides geht
nicht zusammen. Damit aber ist
auch alles andere der Reform in
Frage gestellt.“

Guttenberg hatte deshalb schon
eine Erhöhung des Budgets anvi-
siert, doch Finanzminister
Schäuble beharrt auf seinem Spar-
kurs. Unklar ist auch die weitere Zu-
kunft der Standorte wie auch des
Rüstungsprogramm. Ex-Generalin-
spekteur Harald Kujat bezweifelt zu-
dem, dass die Wehrpflicht nur aus-
gesetzt und nicht doch de facto ab-
geschafft werde. Wegen der nötigen
Ausbildungszeit „brächte die Wehr-
pflicht in Krisensituationen nichts",
kommentierte er gestern. Gutten-
berg hat bisher noch keine Pläne er-
kennen lassen, wie die dezimierte
Bundeswehr in Zukunft die interna-
tionalen Bündnis-Verpflichtungen
wahrnehmen soll.

Angesichts der Unwägbarkeit von
Guttenbergs Planung räumte FDP-
Verteidigungsexpertin Elke Hoff
gestern ein, die Einsparziele
bräuchten „mehr Zeit" als geplant.

Jobmotor Gesundheitsbranche
Starker Beschäftigungsanstieg. Ende der Wehrpflicht reißt weitere Löcher.

„Bundeswehrreform
ist eineWundertüte“
Die Koalition beschließt das Ende der Wehrpflicht und
die Verkleinerung der Bundeswehr. SPD übt Kritik.

4,7Mio.
Arbeitnehmer sind im
Gesundheitswesen tätig.
Die Zahl der Beschäftigen
in der Branche stieg in
zehn Jahren um 15 Prozent.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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